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Verfahrensbeschreibung
der Beitragsabführung

zur Kranken- und Pflegeversicherung
durch die Zahlstellen von Versorgungsbezügen

(Zahlstellenverfahren)
vom 5. November 2009,
gültig ab 1. Januar 2010

Das Meldeverfahren zwischen den Zahlstellen von Versorgungsbezügen (Zahlstellen) und den Kran-
kenkassen ist in § 202 Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch (SGB V) normiert. Zur Sicherstellung einer
einheitlichen Verfahrensweise ist in der Vergangenheit eine zwischen den Beteiligten abgestimmte
Beschreibung zum Zahlstellenverfahren erstellt worden. Diese Beschreibung beinhaltet, welche Akti-
vitäten im Rahmen des Meldeverfahrens durch die Krankenkassen und die Zahlstellen im Einzelnen
durchzuführen sind.

Das Meldeverfahren erfolgte bisher als „manuelles Verfahren“ in Papierform. Durch die mit Wirkung
zum 1. Januar 2009 in Kraft getretene Änderung des § 202 SGB V ist die Einführung eines maschinell
unterstützten Zahlstellen-Meldeverfahrens vorgesehen. Während die Zahlstellen an diesem Verfahren
seit dem 1. Januar 2009 zunächst optional teilnehmen können, ist das maschinelle Zahlstellen-
Meldeverfahren für die Krankenkassen im Falle der Teilnahme einer Zahlstelle an dem maschinellen
Zahlstellen-Meldeverfahren seither verpflichtend anzuwenden. Hierzu wurden entsprechende Daten-
sätze abgestimmt, die für das maschinell unterstützte Zahlstellen-Meldeverfahren zu verwenden sind.

Das maschinelle Meldeverfahren wird entsprechend der gesetzlichen Regelung ab dem 1. Januar
2011 auch für die Zahlstellen verpflichtend.

Vor diesem Hintergrund wurde die bestehende Beschreibung zum Zahlstellenverfahren vor den jewei-
ligen Ausführungen um Hinweise ergänzt, die verdeutlichen sollen, wie die einzelnen Tatbestände im
maschinellen Zahlstellen-Meldeverfahren abgebildet werden.

Die über die bisherige Verfahrensbeschreibung hinausgehenden gesonderten Absprachen, z. B. mit
den Zusatzversorgungen des öffentlichen Dienstes, können ab dem 1. Januar 2011 im Rahmen des
maschinellen Zahlstellen-Meldeverfahrens keine Anwendung mehr finden.

Die vorliegende Beschreibung zum Zahlstellenverfahren löst mit Wirkung ab 1. Januar 2010 die bis-
herige Beschreibung zum Zahlstellenverfahren vom 12. Januar 2006 ab.




















